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ENTWURF 

BESCHLUSS  

DES GEMEINSAMEN EWR-- AUSSCHUSSES 

Nr. […] 

vom … 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit  

in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-

Abkommen“), insbesondere auf Artikel 98, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die 

Verordnung (EU) 2019/126 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Januar 

2019 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz (EU-OSHA) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates1 

auszuweiten. 

(2) Mit der Verordnung (EU) 2019/126 wird die Verordnung (EG) Nr. 2062/942 des Rates 

aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu 

streichen ist. 

(3) Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte 

Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2023 zu ermöglichen – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

1 ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 58. 
2 ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1. 
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Artikel 1 

Artikel 5 Absatz 11 des Protokolls 31 erhält folgende Fassung: 

„a) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt an der Europäischen Agentur für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA), nachstehend ,Agentur’ 

genannt, die mit folgendem Rechtsakt der Union errichtet wurde: 

– 32019 R 0126: Verordnung (EU) 2019/126 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Januar 2019 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates (ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 58). 

b) Die EFTA-Staaten leisten nach Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe a des Abkommens und nach 

Protokoll 32 zum Abkommen einen finanziellen Beitrag zu den unter Buchstabe a 

genannten Tätigkeiten. 

c) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt am Verwaltungsrat und verfügen dort 

über dieselben Rechte und Pflichten wie die EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme des 

Stimmrechts. 

d) Der Begriff „Mitgliedstaat(en)“ und sonstige Begriffe, die sich auf ihre in Artikel 12 der 

Verordnung genannten öffentlichen Stellen beziehen, bezeichnen neben ihrer Bedeutung in 

der Verordnung auch die EFTA-Staaten und deren öffentliche Stellen. 
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e) Die Agentur besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie besitzt in jedem Staat, der Vertragspartei des 

Abkommens ist, die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen 

Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist. 

f) Die EFTA-Staaten räumen der Agentur und ihrem Personal Vorrechte und Befreiungen 

ein, die den im Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

aufgeführten entsprechen. 

g) Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 82 Absatz 3 Buchstabe a der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union 

können Staatsangehörige der EFTA-Staaten, die im Besitz ihrer vollen staatsbürgerlichen 

Rechte sind, vom Exekutivdirektor der Agentur auf Vertragsbasis eingestellt werden. 

h) Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 82 Absatz 3 Buchstabe e und 

Artikel 85 Absatz 3 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 

Europäischen Union betrachtet die Agentur im Hinblick auf ihr Personal die Sprachen nach 

Artikel 129 Absatz 1 des Abkommens als Sprachen der Union nach Artikel 55 Absatz 1 

des Vertrags über die Europäische Union. 

i) Nach Artikel 79 Absatz 3 des Abkommens gilt Teil VII (Institutionelle Bestimmungen) des 

Abkommens für diesen Absatz. 

j) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission1 gilt für die Zwecke der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2019/126 für Dokumente der Agentur, die auch die EFTA-Staaten 

betreffen.“ 

                                                 

1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des 

EWR-Abkommens in Kraft . 

Er gilt ab dem 1. Januar 2023. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der 

Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu …. 

 Für den Gemeinsamen EWR- Ausschuss 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 Die Sekretäre 

 des Gemeinsamen EWR-

 Ausschusses 

 

                                                 

 [Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.] [Das Bestehen 
verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.] 
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Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien 

zum Beschluss Nr. …/… 

zur Aufnahme der Verordnung (EU) 2019/126 des Europäischen Parlaments und des Rates  

in das Abkommen 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Aufnahme dieses Aktes die unmittelbare Anwendung 

des Protokolls Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union auf 

Staatsangehörige der EFTA-Staaten im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats der Europäischen Union 

gemäß Artikel 11 dieses Protokolls unberührt lässt. 
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